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Arbeitsplätze

W ir leben in einer Zeit, in der ganze Branchen und 
viele Unternehmungen ums Überleben kämpfen, in 
der die W irtschaft eine Liberalisierung fordert und 
der Bundesrat sie beschwört, in der der Export w ie 
selten als Lokomotive der W irtschaft w irkt, in der 
unsere Lohnkosten in direkter Konkurrenz zu den 
Lohnkosten viel billigerer Länder stehen, die W irt
schaft sich bemüht, auch die weniger qualifizierten 
Leute zu beschäftigen, und in der die W ettbew erbs
fähigkeit über alles entscheidet.

Folge dieser Überlegungen ist das neue Arbeitsge
setz, das dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer 
mehr Beweglichkeit bringt, das den Anforderungen 
moderner Arbeitsplätze gewachsen ist, neue For
men von Produzenten- und Kundenbeziehungen auf

nimmt, die bessere Nut
zung von Investitionen 
und Anlagen gestattet, 
administrative Hürden 
abbaut und die längst 

überholten Unterschiede zwischen den Arbeitsplät
zen in der Industrie und im Dienstleistungsbereich 
ausgleicht. Verkrustungen und gewerkschaftskar- 
tellistische Exzesse aus der Flochkonjunktur sollen 
zum Verschwinden gebracht werden.

Das Arbeitsgesetz ist ein w ichtiges Element im 
Bemühen, den Standort Schweiz wettbewerbsfähi-
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Warum Revision 
des Arbeitsgesetzes?
■  von Bernhard Bühler

Die Umsetzung des Verfassungsgrund
satzes der Gleichbehandlung von Mann 
und Frau sowie die notwendige Ver
besserung der Rahmenbedingungen 
für den Wirtschaftsstandort Schweiz 
bewogen den Bundesrat zu einer Revi
sion des Arbeitsgesetzes.

G le ichberech tig t zu r A rb e it 

(Inco lo r)

Die W irtschaftsentw icklung der 
Schweiz ist in den letzten Jah
ren deutlich hinter den Erwar
tungen zurückgeblieben. Ein 
geringes W achstum  des Brutto
sozialproduktes seit 1991 und 
eine hohe Zahl von A rbe its lo 
sen sind die M erkm ale. A rbe its
plätze gehen verloren oder
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w erden ins Ausland verlagert. 
Gründe hierfür sind: zu hohe 
Lohnkosten, zu hohe Regulie
rungsdichte und der starke 
Schweizer Franken. Das revi
d ierte Arbe itsgesetz soll flex i
blere gesetzliche Rahmenbe
dingungen schaffen und einen 
Beitrag zur Verbesserung des 
W irtschaftsstandortes Schweiz 
leisten.

Gleichbehandlung 
Frau/Mann

M it der Änderung des A rbe its
gesetzes soll die dringend 
notw end ige  Anpassung der 
arbeitsgesetzlichen Bestim m un
gen an das Gleichbehandlungs- 
gebot von Mann und Frau in der 
Verfassung erre icht werden.

Das geltende Arbeitsgesetz 
verb ie te t den in der Industrie 
tätigen Frauen -  im Gegensatz 
zu den M ännern -  ausnahm s
los, nachts oder sonntags zu ar
beiten. Diese Ungleichbehand 
lung von Frau und Mann w ar im 
Übereinkom m en Nr. 89 der In
ternationalen Arbeitsorganisa
tion verankert, das die Schweiz 
ratifiz iert hatte. Diese Rechtsla
ge hielt dem  G leichbehand

lungsgebot der Bundesverfas
sung n icht stand. Nachdem die
ses Abkom m en von unseren 
Nachbarstaaten gem äss einem  
Entscheid des Europäischen 
G erichtshofes hatte gekündigt 
w erden müssen, entschloss 
sich der Bundesrat im Jahr 1992 
ebenfalls zu diesem  Schritt.

Behandlung 
im Parlament

Der E ntw urf des Bundesrates 
vom  2. Februar 1994 zur Teil
revision des Arbe itsgesetzes 
e n th ie lt einen gesetzlichen 
Zeitzuschlag fü r rege lm ässige 
Nacht- und Sonntagsarbeit. Die
ser Zeitzuschlag fand im Parla
m en t keine U nterstützung -  ein 
solcher bedeute t neue W e ttb e 
w erbsnachte ile  fü r die W irt
schaft. Zeitzuschläge sind zw i
schen den Sozialpartnern zu 
regeln. In der Frühjahrssession 
1996 w urde  die Arbe itsgesetz- 
revision ohne Zeitzuschlag von 
den Räten verabschiedet. Be
reits zuvor hatte der Schweize
rische G ew erkschaftsbund be
schlossen, das Referendum  zu 
ergreifen.

Das Volk entscheidet

Das Referendum  kam m it rund 
150 000 U nterschriften zustan
de -  nun w ird  das Volk am 
1. Dezem ber 1996 entschei
den. Der Bundesrat hat -  zum 
allseitigen Bedauern von Indu
strie, Gewerbe und Handel -  be
schlossen, das vom  Parlament 
verabschiedete Gesetz "form ell 
n icht zu unterstü tzen“. ■

http://www.wf-sdes.ch


Die Neuerungen im revi
■  von Christine Stähli

Die Teilrevision des Arbeitsgesetzes 
bringt als wichtigste Neuerungen die 
Ausdehnung der bewilligungsfreien  
Tagesarbeit, die Gleichbehandlung von 
Mann und Frau sowie eine wesentliche 
Verbesserung des Gesundheitsschutzes.

Der Entwurf des Bundesrates 
enthielt einen Zeitzuschlag von 
zehn Prozent für regelmässige 
Nacht- und Sonntagsarbeit. Das 
geltende Gesetz sieht keinen 
solchen Zeit- oder Lohnzu
schlag vor. Das Parlament hat 
den Zeitzuschlag gestrichen, 
denn dieser schränke die W ett
bewerbsfähigkeit der Schwei
zer Industrie erneut ein. Die Re
gelung von Zeitzuschlägen sei 
Sache der Sozialpartner. Wor
auf die Gewerkschaften das 
Referendum ergriffen haben.

Abgrenzung 
von Tag und Nacht

Die Nachtarbeit wird neu defi
niert: Als Nacht gilt der Block 
von sieben Stunden zwischen
23.00 und 6.00 Uhr. Dieser 
kann m it Zustimmung der Ar
beitnehmer um maximal eine 
Stunde vor- oder zurückver
schoben werden.

Diese Liberalisierung der Abend
arbeit von 20.00 bis 23.00 Uhr 
ermöglicht einen Zweischicht
betrieb ohne umständliche Be
willigungsverfahren. Sie stellt 
einen wesentlichen Beitrag 
zum Erhalt von Arbeitsplätzen 
und zur Sicherung der Konkur

renzfähigkeit der betroffenen 
Betriebe dar.

Gleichstellung
Frau/Mann

Die Revision hebt die bestehen
de Ungleichheit zwischen Frau 
und Mann im Bereich der 
Nacht- und Sonntagsarbeit in 
industriellen Betrieben auf. Das 
im bisherigen Gesetz geltende 
g rundsätz liche  V erbo t der

Nacht- und S onn tagsarbe it 
bleibt weiterhin bestehen. Für 
Frauen sollen neu dieselben 
Ausnahmen vom Nacht- und 
Sonntagsarbeitsverbot möglich 
sein w ie für Männer.

Die Voraussetzungen für Aus
nahmen vom Nacht- und Sonn
tagsarbeitsverbot bleiben un
angetastet: Für regelmässige 
Nachtarbeit muss der Unter
nehmer nachweisen, dass 
diese aus technischen oder 
wirtschaftlichen Gründen unent
behrlich ist, für vorübergehen
de Nachtarbeit muss ein drin
gendes Bedürfnis bestehen.

Ausbau des Gesund
heitsschutzes

Der Sicherheits- und Gesund
heitsschutz wurde gegenüber

Wenigstens in der Nacht...
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dem geltenden Gesetz massiv 
ausgebaut. Der Arbeitgeber 
wird neu verpflichtet:

■  Generell Massnahmen zum 
Schutz der persönlichen In
tegrität der Arbeitnehmerin- 
nen und Arbeitnehmer zu 
treffen.

■  Dafür zu sorgen, dass die 
Angestellten in Ausübung 
ihrer beruflichen Tätigkeit 
keinen Alkohol oder andere 
berauschende M ittel konsu
mieren müssen.

■  Den am Abend oder in der 
Nacht (zwischen 20.00 und
6.00 Uhr) beschäftigten 
Frauen bei Schwanger
schaft nach Möglichkeit 
eine Tagesarbeit anzubie
ten. Kann keine gleichwer-

i W W

tige Tagesarbeit angeboten 
werden, ist eine Lohnfort
zahlung in der Höhe von 80 
Prozent w ährend der 
Schwangerschaft und bis 
zur 16. Woche nach der Ge
burt zu gewährleisten. Der
selbe Mutterschaftsschutz 
gilt auch für beschwerliche 
und gefährliche Arbeiten, 
für die eine Beschäftigung 
von schwangeren Frauen 
und stillenden Müttern 
untersagt ist.

■  Die präventive medizinische 
Betreuung aller in der Nacht 
Arbeitenden zu gewährlei
sten und die Kosten dersel
ben zu übernehmen.

■  Nötigenfalls Massnahmen 
zu treffen für die Sicherheit 
des Arbeitsweges, die Or
ganisation des Transports, 
Ruhegelegenheiten, Verpfle
gungsmöglichkeiten und die 
Kinderbetreuung.

Ladenöffnungszeiten 
am Sonntag

Das Parlament hat eine Bestim
mung ins Arbeitsgesetz aufge
nommen, welche Verkaufsge
schäften erlaubt, an jährlich 
höchstens sechs Sonn- und 
Feiertagen bewilligungsfrei Ar- 
beitnehmerinnen und Arbeit
nehmer zu beschäftigen, sofern 
die kantonalen Vorschriften 
über den Ladenschluss das 
Offenhalten gestatten.

Das Parlament wollte damit 
verhindern, dass ein möglicher 
Widerspruch zwischen kanto

naler Gesetzgebung und Bun
desbestim m ungen entsteht, 
gleichzeitig wurde m it nur 
sechs Sonntagen aber auch 
eine obere Limite gesetzt.

Nicht mehr 
Überstunden

Es können nicht mehr Über
stunden verlangt werden als 
bisher. Als Überstunden gilt die 
Zeit zwischen der vertraglichen 
Arbeitszeit und der gesetz
lichen Flöchstarbeitszeit. Als 
Überzeit werden jene Stunden 
bezeichnet, die über die gesetz
liche Flöchstarbeitszeit hinaus 
geleistet werden; diese dürfen 
nach Gesetz nicht mehr als 260 
Stunden im Jahr betragen. 
Gestrichen wurde der Artikel 
über die Hilfsarbeit, welcher 
gemäss geltender Regelung 
weitere zwei Stunden pro Tag 
an Hilfsarbeit über die gesetz
liche Höchstarbeitszeit hinaus 
erlaubt. ■

Für Frauen sollen 
neu dieselben 
Ausnahmen 
vom Nacht- und 
Sonntagsarbeits- 
verbot möglich 
sein wie für 
Männer.
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Die Diskussion um die 
ist in vollem Gang

Interview  mit 
Peter Hasler, D irektor 
Schweizerischer 
Arbeitgeberverband

"Die Annahme des Ar
beitsgesetzes ist ein 
dringend benötigter 
Beitrag zur Revitalisie
rung der W irtschaft. 
Die Schweiz verliert 
sonst auf dem in ter
nationalen M arkt ihre 
W ettbew erbsvorteile . 
Das Gesetz hilft, Ar
beitsplätze zu erhal
ten und ermöglicht 
den Arbeitnehmern  
eine flexiblere Gestal
tung der Arbeitszeit."

Das revidierte Arbeitsgesetz 
ermöglicht den bewilligungs- 
freien Zweischichtbetrieb. Wel
che Bedeutung besitzt dieser 
Zweischichtbetrieb für die Wirt
schaft?

"Die Schweizer W irtschaft ist 
zunehmend auf bewegliche 
Arbeitszeiten angewiesen, um 
den Kundenbedürfnissen Rech
nung zu tragen. Die Aufträge 
gehen nicht gleichmässig ein. 
Hier könnte man den Bedürf
nissen der Firmen m it einer 
vorübergehenden Anpassung 
der Arbeitszeit, also dem 
Schichtbetrieb, entgegenkom- 
men. Die Einschränkungen 
im bestehenden Arbeitsgesetz 
sind zu restriktiv."

Die Kritik am revidierten Gesetz 
konzentriert sich auf die fehlen
de Zeitkompensation für Nacht
arbeit.

"Die Gewerkschaften haben be
dauerlicherweise die Arbeitsge- 
setzrevision immer als eine Vor
lage verstanden, die in der 
Schweiz eine Arbeitszeitver
kürzung einführt. Das Gesetz 
wurde als Sozialausbau propa
giert. W ir Arbeitgeber können 
in der heutigen Zeit, in der 
die Sozialkosten bedrohlich 
anwachsen, die Lohnnebenko
sten nicht erhöhen. Im Gegen
teil, w ir müssen unsere Kosten 
im Griff halten oder sogar redu
zieren. Die Praxis zeigt zudem, 
dass bezüglich Kompensatio
nen bereits heute gute Lösun
gen innerhalb der Betriebe ge
funden werden."

Das revidierte Gesetz ermög
licht, künftig an sechs Sonn
tagen im Jahr Verkaufsge
schäfte zu öffnen. Die Gegner 
kritisieren diese Bestimmung 
als ersten Schritt zur Aufhe
bung der Sonntagsruhe.

"Diese Kritik ist völlig verfehlt 
und geht an der tatsächlichen 
gesetzlichen Situation vorbei. 
Es handelt sich lediglich um 
eine administrative Erleichte
rung. Es ändert sich nichts 
am grundsätzlichen Sonntags- 
arbeitsverbot. Faktisch ent
scheiden nach w ie vor die kan
tonalen Gesetze darüber, ob 
die Verkaufsgeschäfte am 
Sonntag offen haben oder 
nicht. Das heisst, nur wenn der 
kantonale Souverän einer Än
derung zustimmt, entfällt diese 
zweite Bewilligungspflicht -  
aber nur für insgesamt sechs 
Sonntage im Jahr."



rbeitsgesetzrevision

Interview mit 
Christine Luchsinger, 
Schweizerischer 
Gewerkschaftsbund

"Die Schweiz braucht 
in der heutigen Zeit 
ein faires Arbeitsge
setz und keine Extrem
variante, w ie sie durch 
eine knappe Parla
mentsmehrheit gegen 
den Kompromissvor
schlag des Bundes
rates beschlossen 
wurde. Sie braucht 
auch kein trauen- und 
männerfeindliches Ar
beitsgesetz, das einen 
minimalen gesundheit
lichen Schutz für dieje
nigen, die in der Nacht 
arbeiten und erwiese- 
nermassen stark bela
stet sind, verweigert."

Das revidierte Arbeitsgesetz er
möglicht den bewilligungsfrei
en Zweischichtbetrieb. Welche 
Bedeutung besitzt diese Rege
lung aus Ihrer Sicht?

"Für die meisten Menschen en
det ein Arbeitstag spätestens 
zwischen 19 und 20 Uhr. Arbeit 
bis 23 oder 24 Uhr ist Nachtar
beit. Die Brisanz der bewilli
gungsfreien Tagesarbeit bis 23 
Uhr besteht in der Möglichkeit, 
Lohnzulagen abzubauen. W ir 
kennen eine Reihe von Unter
nehmen, die bereits heute be
ginnen, Zulagen zu kürzen.

Die Kritik am revidierten Gesetz 
konzentriert sich auf die fehlen
de Zeitkompensation für Nacht
arbeit.

"Das geltende Arbeitsgesetz 
beruht bezüglich Gesundheits
schutz auf dem Stand von 
1877. Es ist heute aber läng
stens erwiesen, dass Nachtar
beit die Gesundheit belastet. 
Man muss, wenn Nachtarbeit 
schon nötig ist, bereits früh 
präventive Massnahmen er
greifen. Und hier wären die zu
sätzlichen Erholungstage, die 
ursprünglich vorgesehen waren 
-  m it fünf bis sechs Tagen ein 
absolutes M inimum -, sinnvoll 
gewesen und hätten dem Ar
beitsgesetz einen zeitgemäs- 
sen Gesundheitsschutz gege
ben."

Das revidierte Gesetz ermög
licht, künftig an sechs Sonn
tagen im Jahr Verkaufsgeschäf
te zu öffnen. Sie beurteilen das 
als Angriff auf die Sonntags
ruhe.

"Es geht in diesem Gesetz um 
mehr als nur Ladenöffnungs
zeiten am Sonntag. Es ist w irk
lich ein Durchbruch beim Sonn- 
tagsarbeitsverbot. Ladenöffnung 
am Sonntag bringt laut neue
sten Studien auch keinen W ett
bewerbsvorteil, sondern bela
stet lediglich Verkäuferinnen 
und Verkäufer und ihre Famili
en. Es wird zudem nicht lange 
dauern, bis andere Betriebe An
sprüche erheben, denn schliess
lich müssen Produkte verkauft 
und auch geliefert werden. Hier 
findet also ein Dammbruch 
statt, der sich nicht rechtferti
gen lässt."

■ Interviews: Markus Rossier



Fünf Behauptungen -
■  von Martin Bürlimann

Überstunden

Behauptung: 
Arbeitgeber können 
künftig von jeder 
Arbeitnehmerin 
und jedem Arbeitneh
mer mit Normalar
beitszeit (Durchschnitt 
Schweiz: 41,8 Stun
den pro Woche) ohne 
Bewilligung bis zu 
500 Überstunden pro 
Jahr verlangen.

Antwort: Falsch. An innerbe
trieblichen Abläufen ändert das 
neue Gesetz nichts. Das revi
dierte Gesetz lässt gleich viel 
Überstunden und Überzeit zu 
wie das geltende. Einzig die 
letzten 170 Überzeitstunden 
bedürfen neu keiner staatlichen 
Bewilligung mehr und der Arti
kel über die Hilfsarbeit wurde 
gestrichen. Diese Arbeit wird 
neu zu den Überstunden ge
rechnet.

Heute lässt das Gesetz noch 
bewilligungsfrei zwei Stunden 
Hilfsarbeit pro Tag zu. Dieser 
Artikel wurde in der Revision 
gestrichen. M it dieser Strei
chung sinkt die Gesamtzahl der 
Überstunden und Überzeit auf 
500 Stunden. Die gesetzliche 
Höchstarbeitszeit beträgt 45 
Wochenstunden. Der Verwal
tungsaufwand und die Kontroll
organe haben dank Befreiung 
vom Bewilligungsaufwand mehr 
Möglichkeiten, bei schwarzen 
Schafen zu kontrollieren und zu 
intervenieren, die gegen gelten
de Bestimmungen verstossen.

Nachtarbeit

Behauptung:
Neu müssen Frauen 
in der Industrie auch 
nachts arbeiten.

Antwort: Falsch. Das grund
sätzliche Nachtarbeitsverbot 
bleibt bestehen. Das totale 
Nachtarbeitsverbot für Frauen 
in der Industrie war seinerzeit 
als Schutz gedacht. Es hat sich 
im Laufe der Zeit als Nachteil 
für die Frauen erwiesen. Frauen, 
die heute nachts arbeiten wol
len, dürfen nicht. Für Frauen 
gelten m it dem revidierten 
Arbeitsgesetz dieselben Aus
nahmen vom Nachtarbeitsver
bot w ie für Männer. Die Frauen 
erhalten so die gleichen Chan
cen auf dem Arbeitsmarkt. 
Nachtarbeit beginnt neu um
23.00 Uhr. Dies stellt eine Libe
ralisierung der Abendarbeit zwi
schen 20.00 und 23.00 Uhr dar. 
Die Nacht dauert neu von 23.00 
bis 06.00 Uhr. Nachtarbeit 
bleibt verboten. Der Nachtblock 
kann mit Einverständnis der Ar
beitnehmer um eine Stunde 
vor- oder zurückverschoben 
werden, darf aber nie kürzer als 
sieben Stunden sein.
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Sonntagsarbeit

Behauptung:
Für das Verkaufsper
sonal wird -  in einem 
ersten Schritt -  an 
sechs Sonntagen im 
Jahr bewilligungs
freie Sonntagsarbeit 
eingeführt. Bald w e r 
den Zulieferbetriebe  
und w eitere Bran
chen dasselbe Recht 
geltend machen.
Damit w äre Schluss 
mit dem Sonntag als 
Ruhetag.

Antwort: Falsch. Das grund
sätzliche Verbot der Sonntags
arbeit bleibt bestehen. Kein 
Geschäft darf von sich aus am 
Sonntag den Laden öffnen: 
dies bestimmt die kantonale 
Gesetzgebung über die Laden
öffnungszeiten. Die Gesetzes
änderung sorgt dafür, dass kan
tonale Änderungen nicht gegen 
Bundesgesetz verstossen. Zu
dem bildet die nationale Ge
setzgebung einen Schutz dafür, 
dass die Kantone die Sonntags
arbeit nur an sechs Sonntagen 
einführen können.

7-Tage-Woche

Behauptung:
Das neue Arbeits
gesetz bringt uns eine 
7-Tage-Woche.

Antwort: Falsch. Die wöchentli
che Arbeitszeit wird durch die 
Sonntagsarbeit in keiner Weise 
verlängert. Für Arbeit am Sonn
tag muss der Arbeitgeber einen 
Ersatzruhetag garantieren. Eine 
Flexibilisierung des Arbeits
marktes bringt längerfristig 
allen Vorteile. Zudem zeigt die 
Entwicklung im Arbeitsmarkt 
eine deutliche Tendenz zu 
flexibleren Arbeitsformen. Das 
revidierte Gesetz will solchen 
Entwicklungen gerecht werden.

Vernachlässigter
Gesundheitsschutz

Behauptung:
Die Revision ver
nachlässigt den 
Gesundheitsschutz.

Antwort: Falsch. Die Gesetzes
revision verbessert den Gesund
heitsschutz in wesentlichen 
Punkten: Die präventive medi
zinische Betreuung auf Kosten 
des Arbeitgebers und der Aus
bau des Mutterschaftsschutzes 
zeigen, dass der Gesetzgeber 
die Gesundheit der Menschen 
ernst genommen hat. Auch 
der Schutz der persönlichen 
Integrität ist ein deutlicher 
Schritt in Richtung Verbesse
rung des Arbeitnehmerschut
zes.

Das neue Arbeitsgesetz ver
langt einen verbesserten Mut
terschaftsschutz. Frauen, die 
am Abend arbeiten (zwischen
20.00 und 23.00 Uhr) oder in 
der Nacht (zwischen 23.00 und
06.00 Uhr), sind besser ge
schützt: ihnen muss während 
der Schwangerschaft eine 
Tagesarbeit angeboten wer
den. Wenn dies nicht möglich 
ist, ist die werdende M utter 
von der Arbeit fre igeste llt und 
erhält vom Arbeitgeber 80 
Prozent des Lohnes während 
der ganzen Schwangerschaft 
und während 16 Wochen nach 
der Geburt.
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Gleichbehandlung 
für alle
■  von Christine Stähli

Ein zentraler Punkt der Arbeitsgesetzrevision ist die Auf
hebung der heute bestehenden Ungleichheiten zwischen 
Frau und Mann im Bereich der Nacht- und Sonntagsarbeit. 
Das grundsätzliche Nacht- und Sonntagsarbeitsverbot 
bleibt bestehen -  neu sollen aber für Frauen dieselben 
Ausnahmen vom Verbot möglich sein wie für Männer.

Ausnahmen vom  Verbot der 
Nacht- und Sonntagsarbeit sind 
unumgänglich. In Restaurants, 
Spitälern, Bäckereien, Drucke
reien, bei den SBB, im Unter
haltungssektor und im Sport -  
überall arbeiten M enschen, und 
w e r hat n icht schon eine dieser 
D ienstle istungen in Anspruch 
genom m en. Im Dienstleistungs
sekto r ge lten fü r Mann und 
Frau d iese lben Ausnahm en 
vom  Verbot der Nachtarbeit. In 
der Industrie dagegen sind Aus
nahmen nur fü r M änner m ög
lich -  fü r Frauen g ilt in diesem  
Sektor das N achtarbeitsverbot 
absolut.

Frauen benachteiligt

Die Nachtarbeitsplätze in der 
Industrie können kaum schlech
te r sein als im D ienstle istungs
sektor. A ls Bardame oder Taxi
chauffeuse w erden  Frauen 
heute e ingesetzt -  aber an ei
nem ebenbürtigen Arbeitsplatz 
in der Uhrenindustrie dürfen sie 
n icht arbeiten.

Diese Regelung s te llt eine Be
nachteiligung der Frauen dar. 
Frauen finden in vielen Indu
striebetrieben, die rund um die 
Uhr arbeiten, heute keine Stel

le. Auch die Karriere einer Frau 
kann durch das Nachtarbeits
verbot bee inträchtig t w erden. 
M öchte eine Frau be isp ie lsw ei
se die Projektle itung fü r eine 
A rbe it übernehm en, bei der es 
auch A rbeiten w ährend der 
Nacht zu verrichten gibt, so 
w ird  ihr diese M öglichke it heu
te  genom m en.

Weshalb Frauen 
beschäftigen?

Ein Betrieb, der Frauen be
schäftig t, w ird  durch dieses 
strik te  Nachtarbeitsverbot fü r 
Frauen benachteiligt. M öchte 
ein solcher Betrieb zur Bew älti
gung von Auftragsspitzen eine 
Bewilligung fü r vorübergehen
de Nachtarbeit einholen, so 
m uss kurzfristig eine neue 
m ännliche A rbe ite rschaft ein

geste llt w erden, oder der Be
trieb verz ichte t auf den Auftrag. 
Das erste bedeutet hohe 
zusätzliche Kosten und Zeit fü r 
Ausbildung und Einarbeitung -  
das zw e ite  bew irk t den Verlust 
von Aufträgen, die zum Erhalt 
von A rbe itsp lä tzen  in der 
Schweiz heute m ehr als w ich tig  
sind.

In der heutigen w irtschaftlichen 
Lage -  hohe Arbeitslosigkeit, zu
nehm ende internationale Kon
kurrenz -  braucht die Schweiz 
dringend eine Verbesserung 
der gesetzlichen Rahmenbedin
gungen, die unsere Industrie 
w iede r w e ttbew erbs fäh ig  und 
unsere Arbeitsplätze w ieder 
sicherer machen. Die Revision 
des A rbeitsgesetzes kann dazu 
einen w ertvo llen  Beitrag lei
sten. ■

N achtarbe itsp lä tze  -  auch fü r Frauen. (H. Heiniger)
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Überstunden

Unterschieden w ird  zw ischen 
Überstunden und Überzeit. Die 
Überstunden ergeben sich aus 
der D ifferenz zw ischen gesetz
licher Höchstarbeitszeit von 45 
Stunden pro W oche und der 
vertrag lich vere inbarten Ar
beitszeit von beispie lsw eise 40 
Stunden pro W oche. Überzeit 
w ird  jene A rbe itsze it genannt, 
die über der gesetzlichen 
H öchstarbeitszeit von 45 Stun
den pro W oche liegt. Sie darf 
nach dem geltenden und revi
dierten Gesetz höchstens 260 
Stunden pro Jahr betragen.

Nachtarbeit

Nachtarbeit beginnt nach dem 
geltenden Gesetz um 20.00 
Uhr und endet um 5.00 Uhr 
(W inter: 6.00) morgens. Im 
revidierten Gesetz g ilt als Nacht 
der S ieben-Stunden-Block zw i
schen 23.00 und 6.00 Uhr. 
Nachtarbeit ist grundsätzlich 
verboten. W er eine Ausnahme 
vom  N achtarbeitsverbot w ill, 
braucht eine Bewilligung. Für 
regelmässige Nachtarbeit muss 
nachgewiesen w erden, dass 
diese aus technischen oder 
w irtschaftlichen Gründen un

entbehrlich ist. Frauen dürfen 
heute im Industriesektor keine 
Nacht- oder Sonntagsarbeit lei
sten. Das neue Arbeitsgesetz 
bringt die Aufhebung dieser 
D iskrim inierung.

Zeit- oder 
Lohnzuschlag

Das geltende und das revidierte 
A rbe itsgese tz  sehen einen 
Lohnzuschlag von w en igstens 
25 Prozent fü r Überzeitarbeit 
sow ie  fü r vorübergehende 
Nachtarbeit und einen Lohnzu
schlag von w en igstens 50 Pro
zent fü r vorübergehende Sonn
tagsarbeit vor. Das geltende 
und das revidierte Arbe itsge
setz sehen keinen gesetzlich 
vorgeschriebenen Lohn- oder 
Zeitzuschlag fü r regelmässige 
Nachtarbeit vor; die Verein
barung darüber ist Sache der 
Sozialpartner bzw. der be tro ffe 
nen A rbe itnehm er und A rbe it
geber.

Abendarbeit

Im geltenden Arbeitsgesetz 
dauert die Tagesarbeit von 5.00 
bis 20.00 Uhr. Das revidierte 
Gesetz e rw e ite rt die Tagesar

beit am Abend bis 23.00 Uhr. 
Das heisst: fü r die A rbe its
zeit zw ischen 20.00 und 23.00 
Uhr muss keine Bewilligung 
m ehr e ingeholt w erden. Dies 
erm öglicht einen von adm ini
strativen Zwängen befreiten 
Zw eischichtbetrieb.

Hilfsarbeit

Der A rbe itnehm er kann auf 
Grund des geltenden A rbe its
gesetzes pro Tag zu zusätzlich 
zwei Stunden H ilfsarbeit über 
die gesetzliche Höchstarbeits
zeit hinaus verp flich te t werden. 
H ilfsarbeit ist n icht g le ichzuset
zen m it Überzeitstunden. Das 
heisst, diese zwei Stunden 
müssen heute zusätzlich zu den 
Überstunden und der Überzeit 
ge le istet werden. Dieser Artikel 
über die H ilfsarbeit w urde im 
revidierten Arbeitsgesetz ge
strichen. ■

Informationen zum Arbeitsgesetz 
auch über Internet:

Diverse Publikationen finden Sie auf der Seite der W irtscha fts
förderung: h ttp ://w w w .w f-sd e s .ch /. Das Schweizerische Komi
tee  "Ja zum Arbeitsgesetz" b ietet ausführliche Inform ationen auf 
der Seite h ttp ://w w w .tgne t.ch /a rbe itsgese tz /. Neuregelung für Überstunden 

(Keystone)

1

http://www.wf-sdes.ch/
http://www.tgnet.ch/arbeitsgesetz/

